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Weitere neu gefasste Kriterien und Wirkungs-
aspekte

Die Auswirkung einer erwogenen verkehrsinf-
rastrukturellen Maßnahme auf die Verkehrssi-
cherheit wird in der überarbeiteten Nutzen-
Kosten-Analyse anhand der neuen, inhaltlich
erweiterten Unfallkostensätze bewertet, die von
der Bundesanstalt für das Straßenwesen
(BAST) herausgegeben wurden. Bei der Kal-
kulation dieser Kostensätze werden u. a. ge-
samtwirtschaftliche Verluste an Wertschöpfung
in der Hausarbeit eingerechnet, die durch Un-
fälle mit Verletzungen oder Todesfolge entste-
hen.

Bei der Beurteilung der städtebaulichen
Effekte wird das gesamtwirtschaftliche Bewer-
tungsverfahren der BVWP auch auf Kleinpro-
jekte der Straße erweitert und systematisiert.
Als die Einzelkriterien, an denen sich die Be-
wertung städtebaulicher Effekte von Fernver-
kehrswegen zu orientieren hat, dienen:

• Stadtraumqualität,
• Aufenthaltsqualität und Nutzungsansprü-

che,
• Barrierewirkung,
• Stadtklima/Stadtökologie.

Die Qualität bzw. Empfindlichkeit des einzu-
beziehenden Stadtraumes wird ermittelt und
„der Wirkung des Verkehrsweges in seiner
spezifischen baulichen und verkehrlichen Aus-
prägung gegenübergestellt“. Nach einem
Punktesystem wird für einen vorher-nachher-
Vergleich anschließend „ein sogenanntes städ-
tebauliches Nutzen- bzw. Risikopotenzial“ be-
stimmt.
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Bewertung – ein vernachlässig-
ter Aspekt nachhaltiger Mobili-
tät1

von Marcus Steierwald und Marita Nehring,
Akademie für Technikfolgenabschätzung in
Baden-Württemberg

Im Gefolge der Nachhaltigkeitsdebatte steht
die Frage nach dem Status, also nach Stand
und Entwicklung einer Nachhaltigkeit, die
einem Sektor oder einem Gemeinwesen
zugemessen werden kann. Dabei wird die
Debatte unserer Beobachtung nach stark
auf Ökonomien konzentriert, d. h. auf das
nachhaltige Wirtschaften einer Region, die
in der Verantwortung einer politischen In-
stanz stehen. Die Akademie für Technikfol-
genabschätzung hat diesem Thema mehre-
re Projekte gewidmet, v. a. der Untersu-
chung von Indikatoren der Nachhaltigkeit.

Im Bereich Verkehr und Mobilität fehlt
leider eine eigene Nachhaltigkeitsfor-
schung. Das mag daran liegen, dass Ver-
kehr in Administration und Politik und auch
in Teilen der Forschung immer noch fehlin-
terpretiert wird. „Verkehr“ – so der Haupt-
satz unserer Arbeit – „ist aber nicht Technik
oder Ökonomie, sondern Mobilitätsverhal-
ten, das sich der Technik zur Umsetzung
bedient und ökonomisch resp. ökologisch
messbare Spuren hinterlässt und partiell
ökonomisch begründbar ist.“
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Nachhaltigkeit und diskursiver Prozess

Verkehrswissenschaftler sind es gewohnt, dass
die Veröffentlichungen anderer Disziplinen
über ihr Sujet häufig den Charakter von Mut-
maßungen und „Grenzwissenschaften“ oder
Volkserziehung und Moralischer Anstalt ha-
ben. Die Diskussion um die Nachhaltigkeit
verstärkt diesen Trend jedoch. Dabei wird
deutlich, dass dem Grundgedanken der Nach-
haltigkeit auf zweierlei Weise nicht genüge
getan wird:

A) Prinzip Nr. 1 der OECD-Konferenz
Towards Sustainable Transport2: „Je-
dermann hat ein Anrecht auf einen an-
gemessenen Zugang zu anderen Men-
schen, Orten, Gütern und Dienstleis-
tungen“ wird ebenso missachtet wie die
grundgesetzlich verbriefte Freizügig-
keit.

B) Von den drei Säulen der Nachhaltigkeit
werden nur Ökologie und Ökonomie
betrachtet, nicht aber die Sozialen As-
pekte, die über die Fragen des
Wohlstandes hinausgehen.

Die in der Recherche zu unserem Projekt ge-
sichteten Arbeiten haben sehr deutlich gezeigt,
dass der Komplex Ökologie x Ökonomie meist
als Platzhalter der Nachhaltigkeit herhalten
muss (B). Als Erklärung für diesen unbefriedi-
genden Zustand kann zum einen die längere
Entwicklungs- und Erfahrungsgeschichte von
ökonomischer Kriterienbildung dienen, zum
anderen die Hoffnung von Ökologen, durch die
Hintertür Nachhaltigkeit werde die Ökologie
Einzug halten. Abseits dieser Spekulation ist
festzuhalten, dass die Kriterien bzw. Indikato-
ren der Nachhaltigkeit im Sektor Verkehr und
Mobilität ungenügend erforscht sind. Immerhin
danken wir einem schweizerischen Institut die
präziseste Aussage zu sozialen Kriterien:
„...müssen noch bestimmt werden“.

Aspekt (A) ist von großer Bedeutung für
die Frage nach Umfang und Reichweite der
Nachhaltigkeit. U. E. ist nicht vorstellbar, dass
in unserem Sektor das künstliche Kapital keine
tragende Rolle spielen sollte. Know How, phy-
sische Netze, Telematik und Mobilitätsteilhabe
– kurz: Zugang und Fähigkeit – sind nicht nur
elementare Bauteile und Regler des Systems,

sondern zugleich auch Platzhalter für Vermö-
gen und Rechte.

Wesentliche Voraussetzung zur Wahrung
von Rechten ist die Partizipation an Entschei-
dungen, die die Rechtswahrnehmung regeln.
Und wesentlicher Teil der Nachhaltigkeit in
ihrem sozialen Aspekt ist die Möglichkeit zur
Partizipation.

Diese Möglichkeit ist eigenständige For-
derung eines auf Entscheidungsteilhabe grün-
denden Demokratieverständnisses und wird
durch die Vermutung unterstützt, mit der per-
sonalen Einflussmöglichkeit werde Nachhal-
tigkeit in die Entscheidungsfindung diffundie-
ren, da sich größere Gruppen von Individuen
bei Entscheidungen mit großer zeitlicher
Reichweite eher nachhaltig orientierten.

Bewertung und Diskurs sind Teil der Par-
tizipation3. Bewertung und Diskurs sind in der
Gestalt von Bewertungsverfahren und Bürger-
beteiligung auch Teil der Verkehrsplanung.
Bewertung und Partizipation sind hier jedoch
getrennt zwischen Administration und Bürger-
schaft. Somit besteht das zentrale Problem bei
der Übertragung von Elementen der Nachhal-
tigkeit auf Verkehrsplanungsprozesse in der
Aufhebung dieser Trennung.

Voraussetzung der Integration von Be-
wertung und Partizipation ist nicht nur die
normative Verankerung des Prozesses, sondern
vor allem die Befähigung der Partizipierenden
zum Umgang mit Kriterien und Verfahren.
Diese Überlegung führt zwangsläufig zur Be-
trachtung der in der Verkehrsplanung gängigen
Verfahren und zur kritischen Auseinanderset-
zung mit den dort vorausgesetzten Abstrakti-
onsfähigkeiten und modellhaften Abstraktio-
nen.

Grundlagen des Bewertungsansatzes –
Verfahren und Ansätze

Bewertungen ökonomischer Provenienz fußen
auf Kosten-Nutzen-Analysen, deren schlichte
Aussage lautet: „Eine Planung ist realisie-
rungswürdig, wenn gegenüber dem Nichtstun
die Summe ihrer Vorteile größer ist als die
Summe ihrer Nachteile.“ Es liegt auf der Hand,
dass die Nutzen- und Kostenmessung den inte-
ressantesten Teil der Forschung darstellen und
unmittelbare Auswirkungen auf die Partizipati-
onsfähigkeit haben.
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Den Kosten-Nutzen-Untersuchungen ist
eines gemein: Sie alle verwenden ein Wertur-
teilsfundament, das von den folgenden drei
Grundannahmen ausgeht:

• Konsumentensouveränität
• Zahlungsbereitschaftsansatz
• Vereinheitlichung des Verteilungsaspekts.

Unter Konsumentensouveränität wird die Fä-
higkeit eines Individuums verstanden, Quali-
tätsänderungen in Geldeinheiten auszudrücken,
womit unterstellt wird, dass so die optimalen
Nachfragemengen zustande kommen. Die
Zahlungsbereitschaft (Substituierbarkeit von
Gütern und Nutzen durch Geld) gibt an, wie
viel ein Individuum für die Bereitstellung von
(öffentlichen) Gütern zu zahlen bereit ist aus
seinem gegebenen Einkommen. Und der Ver-
teilungsaspekt (vgl. Endres, Holm-Müller
1998, S. 18ff) berücksichtigt, dass Kosten und
Nutzen auf Betroffene unterschiedlich verteilt
sind, es also „Gewinner“ und „Verlierer“ geben
kann. Volkswirtschaftliche Gesamtrechungsan-
sätze gehen dabei davon aus, dass die Verlierer
aus dem Nutzengewinn der Gewinner zu ent-
schädigen sind.

Diese Grundannahmen sind vielfältig kri-
tisiert worden. Der Mensch als souveränes
Individuum nimmt eine zentrale Stellung ein.
Das ökonomische Weltbild ist ein anthropo-
zentriertes (vgl. Renn, Klinke 2000, S. 3-11), in
dem nur den Dingen (Elementen) ein Wert zu
gemessen wird, die für den Menschen (die
Menschheit) momentan einen Wert darstellen.
Dabei bleiben die Bereiche außer Acht, deren
Wert zur Zeit nicht wichtig ist bzw. nicht von
allen Subjekten anerkannt wird, und deren
Abstraktionsanspruch so hoch ist, dass eine
konkrete Wertzumessung nicht erfolgen kann,
bzw. über deren Bedeutung für den Menschen
heute keine genauen Informationen vorliegen.
So sind die Wirkungsbeziehungen in Ökosys-
temen so komplex, das häufig nicht erkennbar
ist, welche Rolle ein einzelnes System spielt, so
dass letztendlich eine Wertzumessung unter-
bleibt oder unvollständig sein muss. Endres
und Holm-Müller listen einige der gängigen
Kritikpunkte auf (vgl. Endres, Holm-Müller
1998, S. 18ff).

Bei der Nutzenmessung finden direkte und
indirekte Verfahren Verwendung. Die indirek-
ten Verfahren orientieren sich an erkennbaren

Marktpreisen (Immobilienpreise o. ä.) und den
Einflüssen, die die Preise zustande kommen
lassen. Mit direkten Verfahren wird versucht,
Preise, die Wertschätzungen abbilden, durch
Befragungen direkt bei den Betroffenen zu
evaluieren.

Tab. 1: Verfahren zur Nutzenmessung

Indirekte Verfahren Direkte Verfahren

Analyse von Daten aus der
Unternehmensrechnung

Analyse von individuellen
Vermeidungsaufwendungen

Transportkostenansatz

Hedonischer Preisansatz

Befragungen

Kontingente Bewer-
tungsmethode

Marktsimulation

Die Analyse von Daten aus der Unternehmens-
rechnung ist für Verkehrsplanungsaufgaben
insofern geeignet, als dass die Transportauf-
wendungen (Zeit und Geld) zur Zeit wieder an
Bedeutung gewinnen. Diese Methode bemüht
sich darum, die höheren Kosten eines Unter-
nehmens, die durch eine Verschlechterung der
Marktchancen in Folge einer Verschlechterung
der Verkehrsabläufe entstehen, als den Wert zu
interpretieren, der für die Verbesserung der
Abläufe zu investieren wäre.

Bei der Analyse von individuellen Vermei-
dungsaufwendungen werden die Aufwendun-
gen überprüft, die Betroffene zur Vermeidung
oder Behebung von Schäden gezahlt haben,
wie beispielsweise die Kosten für Lärmschutz
durch neue Fenster.

Über den Transportkostenansatz werden
die Aufwendungen, die notwendig sind, um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen, als Eintrittspreise
interpretiert. So werden Nachfragefunktionen
gebildet, auf deren Basis dann auch abgeschätzt
wird, ob es möglich ist, über die reinen Zu-
fahrtskosten hinaus für die Nutzung eines Sees
noch einen Eintrittspreis zu erheben, der dann
für die Abwendung von Schäden oder Verbes-
serung von Qualitäten zu verwenden ist.

Die Analyse von Marktpreisdivergenzen
oder der hedonische Preisansatz prüft, inwie-
weit Marktpreise für Güter von anderen Fakto-
ren als den ihnen immanenten mitbestimmt
werden. Bei den Preisen für Immobilien und
Mieten spielen häufig nicht nur die Lage, das
Alter und die Ausstattung von Gebäuden oder
Wohnungen ein Rolle, sondern auch Lärmbe-
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lästigung, z. B. durch Verkehr. Es wird ver-
sucht, den Marktpreis in seine separaten Be-
standteile zu zerlegen, so dass dann neben an-
deren Preisdifferenzen auch eine Ruhedifferenz
ermittelt werden kann, die wesentlich vom
Verkehrslärm abhängig ist.

Die direkten Verfahren bedienen sich der
Befragungsmethoden zur Preisermittlung. Das
am häufigsten angewendete Verfahren ist der
kontingente Bewertungsansatz. Dabei werden
unter sehr genau vorgegebenen Bedingungen
Befragungen durchgeführt, z. B. danach, wie
viel jemand für eine Abwendung eines Scha-
dens zu zahlen bereit sei. Ein zweites direktes
Verfahren ist das der Marktsimulation. Bei
Gütern, für die es keine Preise aus Angebot und
Nachfrage gibt, wird experimentell ermittelt,
wie hoch die Wertschätzung bei ausgewählten
Personen ist.

Fundamentalkritik

Die Probleme, die die Anwendung der ge-
nannten Verfahren aufwirft, sind vielfältig. Bei
den direkten Verfahren sind es vor allem Abs-
traktionsprobleme. Bei den indirekten Verfah-
ren besteht das Problem, dass der Mensch vor
allem im Zusammenhang mit emotional be-
stimmten Aktivitäten wie Verkehr kein homo
oeconomicus ist und es daher schwer fällt,
Entscheidungen für oder gegen eine Fahrt, z. B.
zu einer Freizeiteinrichtung oder der Umzug in
eine andere Wohnung, auf die finanziellen
Faktoren zurückzuführen.

Im Zusammenhang mit verkehrlichem
(und planerischem) Handeln konzentriert sich
die Fundamentalkritik an den ökonomisch ba-
sierten Verfahren auf folgende Probleme:

• Das Werturteilsfundament der ökonomi-
schen Monetarisierung ist nicht gültig:
Konsumentensouveränität im vorausge-
setzten Umfange besteht nicht.

• Die Zahlungsbereitschaft für das Recht auf
Mobilität kann nicht bestimmt werden.
Der Versuch ist paradox, den Preis ermit-
teln zu wollen, den jemand dafür entrich-
ten würde, dass er etwas umsonst erhält.

• Generell nicht berücksichtigt wird in den
Zahlungsbereitschaftsansätzen die emoti-
onale Bindung (von Individuen) und deren

Einfluss auf Bewusstsein und Wahrneh-
mung.

Neben diesen rein modelltheoretischen Kritik-
punkten der Bewertungsmethoden werden den
Bewertungsverfahren weitere Schwächen un-
terstellt. Im Zentrum dieser Kritik steht die
Nicht-Integrativität der Verfahren und die
mangelhafte Zieldiskussion:

• Die Verfahren sollen Handlungsempfeh-
lungen geben. In der Praxis werden sie
aber dazu verwendet, Entscheidungen zu
erzeugen.

• Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) und
Machbarkeitsaussagen sind keine Aussa-
gen zur Sinnfälligkeit der Maßnahme.

• Die Zeiträume zur Realisierung von Pla-
nungen sind zu groß, um von einer Kon-
stanz der Ziel-Interpretationen, Wertzu-
messungen und Kriterienhierarchien aus-
gehen zu können, die den Bewertungs-
hintergrund bestimmen.

Auch Endres und Holm-Müller kommen zu
einer eindeutigen Aussage über Bewertungs-
verfahren:

„Aufgrund der hier genannten Probleme
sollten Kosten-Nutzen-Analysen in die mo-
netäre Schadensbewertungen für Umwelt-
güter eingehen, jedoch die politischen Ent-
scheidungen nicht bestimmen. Als ein In-
strument in der Entscheidungsfindung kön-
nen und sollen monetäre Umweltbewertun-
gen aber durchaus herangezogen werden“.
(Fußnote des Zitats: „Dies erscheint auch in
Anbetracht der gravierenden Probleme alter-
nativer Verfahren der Entscheidungsvorbe-
reitung (z. B. Nutzwertanalyse, Multikrite-
rienanalyse) geboten“. (Endres, Holm-Müller
1998, S. 191, Hervorhebungen nicht im
Quelltext).

Es sollte an dieser Stelle betont werden, dass es
uns nicht um eine disziplinäre „Schelte“ oder
um eine Disqualifizierung von Modellen ande-
rer Disziplinen geht, sondern um die Frage
nach der Eignung von Methoden und Verfah-
ren und um die Erklärung des Phänomens, dass
die bestehenden Bewertungsverfahren im Ver-
kehrswesen von einer breiten Fachöffentlich-
keit als unvollständig angesehen werden.
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Lösungsmöglichkeiten

Lösungen müssen auf die Bedeutung der Be-
wertungsverfahren als Instrument der Ent-
scheidung zugeschnitten sein. Es ist an dieser
Stelle zu betonen, was ein Bewertungsverfah-
ren als Entscheidungsvorbereitung leisten soll-
te:

• Planungsziele und das Verhältnis zu ande-
ren Politikfeldern klar benennen, örtliche
Gegebenheiten in den Vordergrund rü-
cken.

• Planungszusammenhänge und Alternati-
ven aufzeigen.

• Integration herstellen, Abstraktions- und
Darstellungsprobleme benennen, nicht-
monetarisierbare – qualitative Kriterien
stärken.

Vor diesem Hintergrund kann auch die „Ent-
wicklung eines Verfahrens zur Aufstellung um-
weltorientierter Fernverkehrskonzepte als Bei-
trag zur Bundesverkehrswegeplanung“ (UBA
1999) verstanden werden. Die Autoren schla-
gen eine Ergänzung des bestehenden Verfah-
rens vor, indem sie Opportunitätskosten einfüh-
ren, die die bisher nur unvollständig erfassten
Umweltkosten ergänzen. Damit wird aber nur
eine der Anforderungsebenen, die die Tabelle 3
weiter unten darstellt (S. 88), abgedeckt. Ande-
re zu berücksichtigende Punkte werden auch in
diesem Ansatz nicht integriert. Und auch die
Schattenpreisberechnung der Opportunitäts-
kosten unterliegt der vorgenannten Kritik der
üblichen Bewertungsmethoden. Damit bleiben
die Ergänzungen und Weiterentwicklungen zur
Bundesverkehrswegeplanung weiterhin nur
Stückwerk. Wir verweisen aber ausdrücklich
auf die vielversprechenden Ansätze der Pla-
nungsgruppe im Bundesverkehrsministerium
(Gehrung 2000).

Integrierter Ansatz

Die Integration des Planungszusammenhangs
ist wesentliche Aufgabe der Bewertungsverfah-
ren. „Integration“ meint im eigentlichen Sinne
jedoch nicht eine modellhafte Verkürzung der
Zusammenhänge, sondern eine Zusammenfas-
sung der im Lösungsraum verorteten Entschei-
dungselemente, von denen eine Gruppe die
örtlichen Gegebenheiten sind. Das Problem

dieser Integration ist die Systemabgrenzung,
d. h. die Entscheidung, welche Elemente von
Belang sind und welche nicht. Bildhaft gespro-
chen ist also Integration der Versuch, die exp-
lodierten Stücke des Raumganzen auf eine
handhabbare Menge von Kriterien implodieren
zu lassen. Der Raum wird also als System ver-
standen, in dem Interaktionen zwischen ver-
schiedenen Elementen stattfinden. Elemente
können dabei soziale Systeme, Wirtschaftssys-
teme, Ökosysteme oder anderes sein.

Wenn Planung als Ausgleich von Un-
gleichgewichten verstanden werden soll, so ist
noch weiter zu gehen, z. B. unterscheidet
Fliedner den Raum in Gleichgewichts- und
Nichtgleichgewichtssysteme (vgl. Fliedner
1993, S. 19, 55, 96 und 162). Der Unterschied
zwischen Raum als Gleichgewichts- und
Nichtgleichgewichtssystem ergibt sich aus der
Beziehung zwischen dem Menschen / der Ge-
sellschaft und der Umwelt, also den Systemen
bzw. Subsystemen. Im ersten Fall geht es um
zwei zwar in Beziehung stehender, aber gene-
rell unabhängiger Systeme, die sich gegenseitig
beeinflussen, letztendlich aber ihre Strukturen
beibehalten – sich also im Gleichgewicht be-
finden. Im anderen Fall geht es um die „Sym-
biose“ beider Systeme, die nicht unabhängig
von einander existieren können und gegenseiti-
ger Einflussnahme unterliegen und so ihre je-
weiligen Strukturen verändern. „Die Pluralität
von Raumkonzepten ist [...] eine Konsequenz
der hochgradig voneinander differenzierenden
gesellschaftlichen Teilsysteme“ (Klüter 1986).
Eventuell lassen sich diese Teilsysteme auf
einer gemeinsamen teilräumlichen Ebene stär-
ker miteinander integrieren, so dass die Betei-
ligten dieselbe Vorstellung vom Raum und den
Zielen haben. Darauf kann eine situative Be-
wertung abzielen, die zur Auflösung dieser
engen Zusammenhänge vor allem die örtlichen
Gegebenheiten und Ziele ins Zentrum der Be-
trachtung stellt.

Die Zeit und damit der Prozesscharakter
von Vorgängen rückt bei einer derartigen Be-
trachtung wesentlich in den Vordergrund. Ge-
rade das system- und prozesshafte und damit
das „Ungleichgewichtige“ der zukünftigen
Entwicklung macht Planung in allen Belangen
zu einer spannenden, aber eben auch komple-
xen Aufgabe. Entwicklung findet immer im
Zeitverlauf statt. Es stellt sich die Frage, wie
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Planung damit umzugehen hat: Soll Planung
nur reagieren? Soll sie steuern? Auf welche
Weise ist Steuerung möglich? Zumkeller stellt
für den Prozess der Verkehrsplanung heraus,
dass die Planung gern von idealisierten Gleich-
gewichtszuständen ausgeht, die realen Vorgän-
gen diesem aber nicht entsprechen (vgl. Zum-
keller 1999, S. 17f). Für die Planung muss also
davon ausgegangen werden, dass die Aus-
gangslage kein in sich stabiles Gleichgewicht
darstellt, dass es schleichend exogene Verände-
rungen der Rahmenbedingungen gibt und dass
es sowohl kurzfristige Veränderungen gibt,
ebenso wie langfristige Adaptionsprozesse
(vgl. ebenda). Zumkeller fasst das wie folgt
zusammen: „Im Ergebnis bedeutet dies, dass
Verkehrsplanung kein Nullsummenspiel ist und
einer Entwicklungsdynamik unterliegt“. Damit
wird die Nichtgleichgewichtsthese gestützt.

Wichtig bleiben aber auch dabei immer

die Rückkopplungen mit den aktuellen (sich
verändernden) Bedingungen und damit das
Einarbeiten von Veränderungen, Rückkopp-
lungen und Neubewertungen in die Planungs-
methodik, wie sie auch Albers fordert mit einer
„Erfassung der Veränderungskräfte“ (vgl. Al-
bers 1990, S. 213). Auch innerhalb einzelner
Systeme bestehen Austauschbeziehungen. So
können verschiedene Verkehrsarten Wechsel-
wirkungen aufweisen und der Ausbau eines
Nahverkehrssystems kann Wirkungen unter-
schiedlicher Art auf das System des MIV auf-
weisen (Intermodalität).

Ein integrierter Planungsansatz (vgl.
Beckmann 2000) muss nun versuchen, diese
Komplexität zu erfassen und die für den jewei-
ligen Planfall wesentlichen Elemente zu identi-
fizieren. Dabei sollten die örtlichen situativen

Bedingungen im Vordergrund stehen und die
Auswahl oder Festlegung der wesentlichen
Elemente muss begründet werden.

Situative Bewertung

Die Kritik an den bestehenden Verfahren rich-
tet sich vor allem auf zwei Aspekte: Die Statik
der Kriteriensätze und die Nicht-Prüfung der
Stimmigkeit der Maßnahme zu den örtlich
geltenden und angestrebten Zielen. Diese Kri-
tik ist auch Folge der missbräuchlichen Ver-
wendung der Bewertungsverfahren als Ent-
scheidungsinstrument.

In der Vielzahl der möglichen Kriterien,
deren wichtigste Einordnung die nachfolgende
Tabelle 2 angibt, sind insbesondere die Arten
III und IV nur schwer in statische Verfahren
einbeziehbar und werden daher auch – wie
beschrieben – nicht einbezogen.

Darstellung und Diskussion der örtlich an-
gestrebten Ziele und deren Konkretisierung in
örtlich bezogenen Kriterien finden auch in der
Praxis der Genehmigungsverfahren in dem
Sinne nur „statisch“ statt, als z. B. die Bürger-
beteiligung ein Verwaltungsakt mit klar umris-
sener Vorgehensweise ist. Diese „Administrie-
rung“ von Planungsschritten, die eigentlich der
Prüfung des verfahrenstechnischen Ablaufs
dienen sollen, rührt auch daher, dass die öf-
fentliche Diskussion von Planungsvorhaben
erst zu einem Zeitpunkt geschieht, an dem die
Aufgabe bereits sehr weit detailliert und „bau-
reif“ ist. Von Planern wie Bürgern werden
diese Beteiligungsverfahren daher auch land-
läufig als Pflichtübung disqualifiziert und als
Informationsverfahren verstanden.

Tab. 2: Typisierung der Bewertungskriterien

Kriterienart Einheit Beispiel

I quantitativ & monetarisierbar Währungseinheit Stückkosten

II quantitativ &

nicht/schwer -monetarisierbar Anzahl Unfalltote, Verletzte

III qualitativ monetarisierbar Gewinn-/Verlustrechnung Attraktivierung, Modernisierung

IV qualitativ &

nicht/schwer-monetarisierbar Punkte, Tendenzen Landschaftsbeeinträchtigung
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Die hier vorgeschlagene Situative Bewer-
tung zeigt drei Elemente, die die beschriebenen
Defizite und Schwächen mindern sollen:

1. Die Diskussion und Niederlegung der örtli-
chen Ziele, also im Sinne der Transparenz
eine wiederholte Diskussion und Bekräfti-
gung jener Beschlüsse, die das mit der
Maßnahme zu behebende Defizit benennen
und die Auswahl der Maßnahme vor Ort
vornehmen.

2. Die Festlegung der örtlich relevanten Kri-
terien, d. h. die Fundierung der Entschei-
dung mit Hilfe von örtlich wichtigen Krite-
rien.

3. Die Prüfung der Stimmigkeit der Schritte
1. und 2. als Voraussetzung für den Ein-
gang des Projekts in die weitere Auswahl
zur Sicherung der Effizienz.

Nach der Erfahrungen der Akademie für Tech-
nikfolgenabschätzung können die Schritte 1.
und 2., um einerseits offen, andererseits nach-
vollziehbar zu sein, nur in einem diskursiven,
moderierten Prozess stattfinden, wie es etwa
Planungszelle oder Runder Tisch sind. Die
einfachste Form wäre die Einladung der Ent-
scheidungsbeteiligten – ob nun delegiert oder
spontan – zu einem moderierten Kurzbewer-
tungsverfahren, das die folgenden Schritte zeigt
(Abb. 1):

Soll das Verfahren Relevanz haben, muss der
Zugang zum Entscheidergremium ebenfalls so
weit geregelt sein, dass Transparenz entsteht.
Der Zugang muss andererseits soweit offen
sein, dass alle örtlich relevanten Gruppen teil-
nehmen könnten. Die Frage „was sind rele-
vante Gruppen?“ ist bei der Diskussion um die
Popularklage untersucht worden; den dort vor-
gesehenen Teilnehmerkreis wird man für wei-
tere Gruppen öffnen müssen. Es sei denn, es
könnte eine direkte Delegation oder Wahl der
Vertreter durch die Bürgerschaft erfolgen – ein
Procedere, das angesichts der geringen Häufig-
keit und der Bedeutung solcher Verfahren
durchaus angebracht sein kann.

Es versteht sich von selbst, dass Beteilig-
tenauswahl und Moderation Ansatzpunkte für
Fälschungen sind, d. h. von scheinbar offenen
Verfahren, die in Wirklichkeit abgesprochene
Präjudizierungen sind. Das Verfahren vertraut
an dieser Stelle auf die Möglichkeit, schwer zu
monetarisierende und schwer zu quantifizie-
rende Kriterien durch einen moderierten Pro-
zess quasi in das Votum „diffundieren“ zu las-
sen. Fundierung und Transparenz sind hier also
Ergebnis einer bewussten Destabilisierung und
Öffnung der bisherigen Planungs- und Ent-
scheidungswege.

Das Votum zur Maßnahme ist als erstes
Ergebnis des Verfahrens die Bekräftigung der

Abb. 1: Ablauf eines Kurzbewertungsverfahrens zur Fundierung der Planungen

Feststellung der
entscheidungstangierten Gruppen

Delegation der
Entscheidungsbeteiligten

Vereinbarung des
Entscheidungsgegenstandes

Vereinbarung über die örtlich
relevanten Ziele

und deren Gewichtung

Bestimmung und Füllung
der Kriterien

Votum zur Maßnahme Votum zu örtlich relevanten Kriterien

Maßnahmenfestlegung teil-standard. Bewertung
durch die höhere Ebene
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Maßnahmenfestlegung. Das Verfahren verlangt
den Beteiligten also im Wesentlichen ein
nochmaliges Nachdenken über Sinn und Inhalt
der Maßnahme ab. Dies ist angesichts der Pla-
nungsvor- und Nachlaufzeiten, die in der Bun-
desrepublik beobachtet werden können, gewiss
keine überflüssige Übung. Es wird interessant
sein, die Brüche in den Argumentationen zu
beobachten, die sich durch die zeitliche Diffe-
renz zwischen den ersten Beschlüssen zur
Problemanalyse und dem Beschluss zum Maß-
nahmenvotum eröffnen. Es versteht sich von
selbst, dass die Situative Bewertung nur dann
den Zweck des „Nach-Denkens“ erfüllen kann,
wenn sie zeitlich ganz nahe an die Prüfung
durch die höhere Ebene gerückt ist.

Das Votum zu den örtlich relevanten Kri-
terien bereitet die Ergänzung der standardi-
sierten Bewertungen durch die höhere Ebene
vor. Mit diesem Schritt erfolgt ein Input, durch
den das standardisierte Verfahren zu einem
teil-standardisierten wird und durch den jene
qualitativen Kriterien mehr Relevanz erfahren
(können), die bereits heute durch die verschie-
denen Ergänzungsvorschläge zu den bestehen-
den Verfahren vorbereitet worden sind.

Das Verfahren der Situativen Bewertung
stößt dort an seine Grenzen, wo eine Maßnah-
me so deutlich überregional bedeutsam ist, dass
eine Messung des Nutzens zugunsten der be-
planten Region kaum diskutierbare Vorteile
(also Zielentsprechungen im eigentlichen Sin-
ne) ergeben kann. Beispiel für solche Maß-
nahmen ist der Ausbau des Hochgeschwindig-
keitsnetzes der Deutschen Bahn, bei dem die
Region zwischen Coburg und Leipzig maxi-
male Nachteile erleidet. Hier wird auch über
den Anwendungsbereich des Verfahrens nach-
zudenken sein, der sicherlich nicht mehr nach
dem Kriterium „Maßnahmenumfang“ im Sinne
von Kosten festgelegt werden kann.

Es ist zu verdeutlichen, dass nicht an eine
Revolution des Verfahrensganges, sondern an
eine Revolution des Verfahrensinhalts auf dem
Weg vor der Prüfung auf der höheren Ebene
gedacht ist, die eine Ergänzung des bestehen-
den Procedere ist: Als „effizient“ kann in der
Prüfung nur eine solche Maßnahme gelten, die
Ergebnis des beschriebenen örtlichen bzw.
regionalen Entscheidungsganges der Fundie-
rung und Transparenz ist.

Wichtigste Voraussetzung der Erzeugung
„effizienter“ Maßnahmen durch die situative
Bewertung ist ein Kriterienkatalog, aus dem die
örtlich/regional relevanten Kriterien ausge-
wählt werden können, wobei eine weitere Er-
gänzung des Katalogs grundsätzlich möglich
sein muss. Ein Beispiel für einen solchen offe-
nen Katalog zeigt die unten folgende Tabelle 3.

Aus den unterschiedliche Sachebenen der
Planung ergeben sich die Anspruchsebenen und
aus den örtlichen Gegebenheiten die zusätzli-
chen Kriterien, die vor Ort bestimmt werden
müssen. Drei der Sachebenen (ökonomisch,
ökologisch, sozial- oder sozioökonomisch)
ergeben sich aus den drei Säulen der Nachhal-
tigkeit. Die vierte Ebene ergibt sich aus den
technischen und rechtlichen Anforderungen,
die an die Verkehrsinfrastruktur zu stellen sind.
Die Kriterien und Merkmale sind das Ergebnis
eines gesellschaftlichen Diskurses, der auch in
Form von Runden Tischen oder ähnlichen
Methoden gefunden wird, die eben durch das
tägliche Umgehen mit den Gegebenheiten im
Raum, und je nach Maßstabsebene der Planung
(lokal, regional, ...) festzulegen sind, und die
auf diese Weise der Situativen Bewertung
zugrunde liegen.

Konsens unter den Beteiligten muss somit
diese Aussage sein: Planung als solche muss
sich grundlegend ändern, da es nicht mehr al-
lein um die gestalterische Raumordnung geht,
sondern um eine differenziertere, flexiblere,
sensiblere und auf den Dialog zwischen allen
Beteiligten gestützte Planung (vgl. Albers
1990, S. 228). Ziel muss es also sein, die Kom-
plexität der Zusammenhänge auf die einfache,
konkrete Aufgabe zu beziehen.

Die Reduktion der Komplexität wird zwei-
felsohne den zentralen Kritikpunkt einer Situa-
tiven Bewertung bilden. Zum einen kann die
Gefahr gesehen werden, dass die Reduktion
wieder zu einer Abstimmung über Begriffe
führt, deren unterschiedliche Interpretation und
Wertzumessung – d. h. deren unterschiedliche
Bedeutung – missachtet wird. Zum anderen
kann auf die mangelhafte Einübung diskursiver
Verfahren in der staatsbürgerlichen Erziehung
in Deutschland verwiesen werden.
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Offene Fragen

Die Situative Bewertung ist ein bewusst einfa-
ches Verfahren, das die bestehende Ordnung
nicht ablösen will, sondern durch eine Ergän-
zung eine Verfestigung der Maßnahmenwid-
mung und eine verbesserte Stringenz im Sinne
der drei Zwecke Fundierung, Transparenz und
Effizienz erreichen will. Es wird jedoch zu-
nächst zu fragen sein, welche Situation Aus-
gangspunkt der Situativen Bewertung ist, d. h.,
welche Orte bestimmen über den rein topogra-
phischen Bezug der Maßnahme hinaus die
Örtlichkeit, die Situativität. Der einfachste

Ansatzpunkt, das rechtliche „Betroffensein“
durch die Maßnahme, greift hier eventuell zu
kurz.

Aus den Diskussionen der letzten Wochen
folgern wir folgende weitere Fragen:

• Inwieweit sind offene Verfahren kompati-
bel zu den Grundsätzen der Rechtssicher-
heit, wenn sie nicht nur letztlich unver-
bindliche Anhörungen und Empfehlungen
im Verfahrensgang, sondern entscheiden-
de Weichenstellungen sind?

• Ist Qualität mit ihrer beschreibenden und
somit interpretationsgefährdeten Eigen-
schaft insgesamt ein Kriterium, mit dem

Tab. 3: Kriterienkatalog für ein effizientes Bewertungsverfahren

Anforderungsebenen örtliche Gegebenheiten Beispiel-Kriterien
und -Merkmale

· technische und
rechtliche
Anforderungen

- Vorhandene Grundlagen

- Streckendaten
(Netz, Auslastung etc.)

- Prognosen

- reibungsloser Ablauf

- Sicherheitsgesichtspunkte

- Betriebskosten, laufende
Kosten

· ökonomische
Anforderungen

- Lage und Verteilung der
Gewerbegebiete, der
Siedlungsgebiete

- Anbindung an Verkehrsachsen

- Verbesserung der
Standortqualität

- Erreichbarkeitskriterien

- Veränderung der
Flächenbedeutung

· ökologische
Anforderungen

- Lage und Ausstattung
von Schutzräumen

- Ausgleichsflächen

- Landschaftspläne etc.

- Störwirkungen

- Rückbaubarkeit

- Trennwirkungen

- Klinklima, Emissionen

· sozioökonomische
Anforderungen

- Verteilung der Bevölkerung

- Strukturdaten

- allgemeine Ausstattung mit
Infrastruktur

- Stellung im zentralörtlichen
System

- Lärm

- Flächenverfügbarkeit

- Wohnumfeld

- Erreichbarkeit

- Kontakte im Nahbereich

· Raumwirksamkeit - Einbindung in den Gesamtraum

- Flächennutzungsplanung,
Regionalplan, LEP

- Siedlungswirkung

- zentrale Orte-Struktur

- Funktionsverbindung

-  Nachhaltigkeit
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umzugehen so deutlich neue Vorteile der
Effizienz schafft, dass die herkömmlichen
quantitativen Kriterien in all ihrer be-
schriebenen Unvollständigkeit dadurch er-
gänzt werden sollten?

• Sind das planende bundesdeutsche und das
örtliche Gemeinwesen bereit, sich dem
Wagnis der Offenheit im doppelten Sinne
zu stellen?

Nach den Diskussionen des letzten Jahres (vgl.
Diskussionsmitschnitte bei Martens und Bren-
ner 2000) müssen wir dieses ernüchternde Fazit
ziehen: Das planende bundesdeutsche und das
örtliche Gemeinwesen sind nicht bereit, sich
diesem Wagnis der Offenheit zu stellen.

Dies liegt zum einen daran, dass die Dis-
kussion an sich eine hochgradig spezialisierte
Fachdiskussion ist. In der Bundesrepublik ent-
scheiden rund 30 Experten aus Wissenschaft
und Ministerien über die Gestaltung von Be-
wertungsverfahren mit Auswirkung auf 80
Millionen Einwohner. Zum anderen liegt dies
daran, dass eine Bereitschaft zur Abgabe von
Entscheidungsbefugnissen nicht wirklich be-
steht. Auch unter einer Bundesregierung mit
grüner Beteiligung hat die Offenheit gegenüber
Mitsprache durch Bürger nicht erkennbar zu-
genommen. Im Gegenteil schien uns das
Selbstverständnis von CSU-Politikern mehr
Beteiligung zuzulassen, was sich in den bayeri-
schen Gesetzen zu Bürgerbegehren augenfällig
dokumentiert. Unsere Hoffnung ist, dass parti-
zipative Elemente jenseits der Ideologien auch
durch Forschungen wie die unsere in Zukunft
in Planungen Einzug halten werden.

Bewertung und Partizipation existieren in
der Verkehrsplanung nur als Provisorien, deren
deutliche Schwächen der Fachwelt bekannt
sind. Solange eine Partizipation nicht über die
Einflussnahme der EU – neuere Programme
der EU schreiben sie zwingend vor – durchge-
setzt wird, gilt auch im Verkehrswesen: Provi-
sorien sind die Lücke, die sie ausfüllen sollten.
Und sie sind haltbar.

Anmerkungen

1) Aus dem Projekt „Bewertung verkehrlicher
Infrastruktur“. Unter Mitarbeit von Sabine
Martens, Jens Brenner  und Monika Herrmann.
Der Langtext zu Bewertungsverfahren findet
sich bei Martens und Brenner 2000.

2) Vgl. Gorissen 1997, S. 15 ff.
3) Zur Partizipation verweisen wir auf die um-

fangreiche Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeit im Bereich 3 (Prof. O. Renn u. a.) der
Akademie für Technikfolgenabschätzung.
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